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Dezember 2009 

Investitionsprogramm U3 
der Mietbezuschussung 

Anrechnung des Zinsgewinns bei 

Mein Erlass vom 22. Mai 2009 sieht bei investiv geförderten Neubau
maßnahmen und Erweiterungen bestehender Gebäude für die Dauer 
der Zweckbindung eine Anrechnung auf die Erstattung der Mietkosten 
in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz vor und trägt 
damit dem in § 10 und 11 DVO KiBiz normierten Doppelförderungs
verbot Rechnung. 

Gleichwohl mache ich hiermit darauf aufmerksam, dass die Summe 
der Anrechnungen auf die Fördersumme begrenzt ist. Dies bedeutet, 
dass auch vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten 
Zweckbindungsfrist eine Anrechnung auf die Erstattung der Mietkos
ten unterbleibt, wenn die Summe der Anrechnungen die Höhe der 
Fördersumme erreicht hat. 
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